
Lärmbeeinträchtigung durch Veranstaltung 
 
Eine Lärmmission kann auch dann unwesentlich im Sinne des § 906 Abs. 
1 Satz 1 BGB sein, sofern sie von einer Veranstaltung von kommunaler 
Bedeutung ausgeht. 
Nachbarn haben dann eine entsprechende Geräuschbelästigung zu erdulden. 
Diese hat der Bundesgerichtshof (BGH) in einer neueren Entscheidung vom  
26.09.2003 (AZ.: V ZR 41/03) entschieden. 
Maßgeblich ist insoweit, dass die kommunale Veranstaltung 
von einem Großteil der Ortsbevölkerung getragen und akzeptiert wird. 
Nach dem BGH gehören Volks- und Gemeindefeste,  
Feiern örtlicher Vereine , traditionelle Umzüge und ähnliche Veranstaltungen 
grundsätzlich zu den herkömmlichen, allgemein akzeptierten Formen 
gemeindlichen und städtischen Lebens. 
Da solchen Veranstaltungen für den Zusammenhalt der örtlichen  
Gemeinschaft von großer Bedeutung sein können, werden die mit ihnen 
verbundenen Geräuschentwicklungen von einem verständigen 
Durchschnittmensch in der Regeln in höherem Maße akzeptiert werden 
als sonstige Immisionen. 
Die kommunale Bedeutung kann einem Ereignis auch deshalb 
abgesprochen werden, weil Veranstalter nicht die Gemeinde selbst, 
sondern ein Privater Verein ist. 
Je gewichtiger der Anlass für die Gemeinde oder Stadt ist, desto 
eher ist der Nachbarschaft zuzumuten, an wenigen Tagen im Jahr 
Ruhestörungen hinzunehmen. 
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